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                      Referat321 | . | 20.06.2018
321-34301700065 | 4354/4344

Hintergrundinformationen Ferkeikastration

Verbot der betänbungstesen Ferkelkastration ab 2019

- Ab. Januar 2019 ist die Ferkelkastration in Deutschland nur noch unter Betäubung (im Tier- |

schutzgesetz als wirksame Schmerzausschaltung definiert) zulässig. Der Stand der Entwick-
lung alternativer Verfahren. und Methoden zur betäubungslosen Ferkelkastration ergibt sich

aus dem vom Kabinett am 14, Dezember 2016 beschlossenen Beticht der Bundesregierung

gemäß $ 21 des Tierschutzgesetzes an den Deutschen Bundestag, Ä

I. Alternativen

Es stehen drei Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration zur Verfügung: die Durxch-

führang des Eingriffs unter (Voll-)Narkose, die Immunökastration und die Jungebermast. Jede
dieser Alternativen hat Vor- und Nachteile und wird aus unterschiedlichen Gründen insbeson- _
dere von der Land- und Rleischwirtschaft als nicht flächendeckend geeignet gesehen, Teile
des Lebensmitteleinzelhandels (n. a. (EEE en sich hingegen
offen für alle Alternativen ausgesprochen, Eine Lösung könnte darin bestehen, nicht eine be-
stimnste Alternative ausschließlich zu verfolgen, sondern allen Alternativen Bedeutung zu-

kommen zu lassen.

1. Chirurgische Kastration unter (Voll-)Narkose Inhalationsmarkose — Isofluren
Die chirurgische Kastration unter Narkose init dem Inhalationsnarkotikum Isofluran wird der-
zeit in DEU in kleinstruktutierten Bereichen, z.B, im Biobereich oder bei Neuland bevorzugt,

| Nachteile sind

- Isofluran ist derzeit nicht für das Schwein zugelass sen, so dass die Anwendung i im Rahmen
. einer arzueimittelrechtlichen Ausnahmersgehung erfolgt. Die Zulassung ist aber beantragt
. und wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres eıteilt werden.
- Isofturan darf’ nur vom Tierarzt angewendet werden. Durch Erlass einer Verordnung
könnte aber die Auwendung durch den Ländwirt ermöglicht werden,
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                      - Für die Anwendung istein Narkosegerät erforderlich. In der Schweiz (98 % der Ferkel
werden unter Isoflurannarkose durch den Landwirt kastriert) wurde die Anschaffung der
Geräte staatlich gefördert.

2. Jungehermast

Insgesamt sind die Erfahrungen mit der Jungebermast, auch in Deutschland, positiver als um
- sprünglich angenommen. Vorteile sind die bosseren Leistungen (Futterver werkung, Mager-
fleischanteile usw.), der geringere Futterverbrauch und das Entfallen der chirurgischen Kast-
ration. Nachteile sind der erhöhte Managementaufwand und die Ablehnung einiger Vermark- .
tungssegmente (Exportmarkt, Metzger) ‚Das Aufnahmevermö gen des Marktes für Eb erfleis ch
. ist:nach derzeitigem Stand limitiert (maximal 60 %?).

3. Imamokastration

Nach zweimaliger Injektion tritt eine reversible ‚UnterdrBckung der Hodenfunktion ein. Das
Wirkprinzip entspricht dem einer Impfung. Improvac wird seit Jahren erfolgreich in anderen
Staaten (z. B. Austealien, Neuseeland, Brasilien, Norwegen, Belgien) eingesetzt, Dort haben
sich die Befürchtungen der deutschen Branche, dass das Verfahren von den Verbrauchern
abgelehut würde, nicht bestätigt. In Deutschland wird das Verfahren derzeit insb esondere von
den Schlachtunternehmen abgelehnt, die damit bislang verhindern, dass sich das Verfahren in
Deutschland verbreiten kann.

4, Chirurgische Kastration. unter Lokalanästhesie

“ Seit Herbst 2016 wird in der Branche das Verfähren der chirurgischen Forkelkastration unter
Lokalanästhesie durch den Landwirt eingefordert. Voraussetzung für die Rechtskonformität
der Durchführung einer chirurgischen Ferkelkastration unter Lokalanästhesie ist ab 2019 das
Erreichen einer wirksamen Schmerzausschaltung. Nach den bisher vorliegenden wissen- _
schafllichen Studien kann jedoch bei der Ferkelkastration keine Schmerzausschaltung erreicht
werden. Nach derzeitiger Rechtslage darf’ die Lokalanästhesie zudem nur durch einen Tierarzt
durchgeführt werden. Die Anwendung dünch einen Landwirt wäre zulässig, wenn ein Lokal-
anästheiikum für die Ferkelkastration zugelassen würde oder durch Erlass einer Rechitsver-
ordnung. Diese Frage stellt sich aber erst nach Nachweis der wirksamen Schmerzansschaltung
(oder diesbezügliche Änderung des Tierschutzgesetzes). .
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                      I. Ausblick, Handlungsoptionen

Trotz bestimmter Vorteile der Jungebermast oder der Immunokasträtion gibt es aus verschie-

‚denen Gründen ein hohes Bedürfnis der Branche, weiter er chrurinch zu zu kastrieren. Mögliche

en rennen de 102

- Zulassung fi für die Indikation Ferkelkastr ation: Ihe Zulassung is ist beantrapt und v wird vo-
raussichtlich noch in diesem Jahr erteilt werden. : |

— Erlass einer Verordnung, mit’ der die Durchführung der Isofluwannarkose dem geschulten
Läudwirt ermöglicht würde. '

- Staatliche Unterstützung der Anschaffung der Narkosegeräte (analog Schweiz).

Um die Isoflurannarkose für die Praxis in der Fläche verfügbar zu machen, wäre somit keine .

Änderung des Tierschutzgesetzes erforderlich. Ein weiterer Vorteil wäre, dass dieses Verfah-

ren vermutlich von den Tierschutzorganisationen mnitgetragen würde.

Um das Verfahren der Lokalen anästhesie für die Praxis verfügbar zu machen, wäre eine Ände-
rung des Tierschutzgesetzes sowie der Bılass einer Verordimug erforderlich um einerseits von
der Forderung der Schinerzgusschaltung abzurücken und andererseits die Anwendung durch
den Landwirt zu ermöglichen. In der Umsetzung müssten sodann Snöhkundelehrgänge auge»

boten und Landwirie geschult. werden.

Handiungsoptionen

L, Tierschutzgesetz belassen wie es ist: Inkrafttreten des Veibotes zum 0. 01.2019, Al-
ternativen: ungebermast, Immunokastration, Kastration unter Narkose,

2. Tierschutzgesetz ändem und Frist: verschieben: Weitere Studionergebniüse z zur Lokal-

. . auiäsfhesie abwarten,

3, Tierschutzgesetz ändern, Inkrafitreten bis 01.01.2019: Weitgehenide Schmerzininde-
rung statt Schmer zausschaltung (Verfahren der Lokalanästliesie stünde damit aller
dings an 01.01.2019 nicht zur Verfügung, da Erlass einer VO zur Aufhebung des
Tierarztvorbehaltes nicht mögli ch, solange keine geeipmeten Tierarzueimittel verfüg-
bar sind).

4,  Tierschutzgesetz ändern wie 3,, zusätzlich Verschieben des Inkraftiretens bis zu dem
Zeitpunkt, an dem das Verfahren. der }.okalanästhesie tatsächlich für die Praxis ver-
fügbar ist (d.h. geeignetes Tierarzneimittel vorhanden, VO erlassen, Landwirte ge-
schult; ggf. nie).

5 Tierschutzgesetz ändern wie 4,, zusätzlich Zeitpunkt festlegen, an dem die Regelung

ia Krafl tritt, unabhängig davon, ob Verfahren der Lokalanfathesie verfügbar ist oder nicht,
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                      Brnd’LänderVorkände Beprecuung auf St-Ebene am 1. Juni 2018:

Als ein Ergebnis der Frühjahrs-AMK 203 si in Münster wurde das BMEI gebeten ein Bund-

- Länder-Verbändegespräch auf St-Ebene zu führen, um

1. ggf. Handlungsbedarf und Handlungsoptionen zu erörtern und

2. möglichst Konsens auf Veterinär-, Tierschutz-, Landwirtschaßs-, Bund- und Länder-
eben zu erzielen.

Ergebnis:
- Der Deutsche Tierschutzbund hatte unter Verweis auf seine ablehnende Haltung zu Lo-
_ kalanästhesie und zur Änderung des Tierschutzgeseizes seine Teilnahme abgesagt.
- Der DBV hat sich für die Einführung der ehirurgischen Ferkelkastrafion unter Lokalanäs-
thesio durch den Landwirt ausgesprochen.
- Der BTR. hat sich gegen. die Lokalanästhesie bei der Ferkelkastration und gegen die An-
wendung von komplexen Narkosen durch Laien ausgesprochen.
- HH, HB, BE und $N waren nicht anwesend,
— HE, RP, SH, ST-und TA lehnen eine Änderung des TierSchG ab erh würde evil. eine
reine Fristverlängerung mittragen),
- BY, NLMV, BB könnten sich vorstellen, einen BR-Antrag im Sinne v von Option 4 oder 5
zu stellen (im Detail weiter auszuarbeiten). NW, BW, SL wür den dies wohl unterstützen. -
- BY wird die potentiellen Antragsteller und BMEL kurzfristig zu einer Telefonkonferenz.
einladen, um in diesem Sinne das weitere V orgehen zu besprechen. BMEL hat seine Un-
. terstützung zugesagt. | | |

Ergebnis Telefonkonferenz mit BY, BB, MV, NI am 7. Juni 2018:

Am 7. Yani 2018 fand eine Teletonkonferenz unter Vorsitz von BY mit Vertretern aus BB,
MV, NI statt, an der auch BMEL teilgenommen hat. Erörtert wurde eine mögliche BR-
Initiative zur Änderung des Tierschutzgesetzes. Ziel ist es, die chirurgische Verkelkastration
‚unter einer vom Landwirt durchgeführten Lokalanästhesie zu 1 ermögl chen. Es wurde folgen-
des Ergebnis erzielt:

Den jeweiligen Hausspitzen i in BY, BB, MV, NI werden jeweils zwei Entwürfe/V arlanten zur
Änderung des 1 ierschutzgesetzes im Sinne des Ergebnisses des Bund-l.änder-Verbändege-
sprächs vom 1. Juni 2018 (Option 4 und 5) zur Entscheidung vorgelegt.

um _ Variante :
Tierschutzgesetz ändern, um das Verfahren der Lokalanästhesie grundsätzlich zu er-
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                      möglichen und gleichzeitig das Inkrafttreten des-Verbotes der betäubungslosen Ferkei-
 ‚kastration zu verschieben bis zu dem Zeitpunkt, an deini das Verfahren der Lokalanlis-
thesie tatsächlich zur Verfügung steht:
» geeignete Lokalanästheti ka sind verfügbar (arzneimittelrechtlich zugelassen),
» ‚cine Verordnung zur Regehing der Anwendung durch den Landwirt ist erlassen
"Lehrgänge werden angeboten und Landwirte sind entsprechend geschult.

Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttreten ist die betäubungslose Ferkelkastration weiter zu-
lässig.

- - Variante 2:
Wie Variante 1, allerdings verbunden mit einer Frist, a. h, einera Datum, zu ‚ dem die Re-
 gelung (Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration) unabhängig von der Verfigbar-
keit des Verfahrens der l.okalanästhesie spätestens in Kraft tritt,

Die Thematik sollte ar am Rande der VSMK (Verbraucherschutzministerkonferenz) am 13. bis
15. Juni 2018 weiter erörtert werden (-- Ergebnis ist bisher nicht bekannt).

Weitere Schritte:
Am 21. Juni 2018 findet eine weitere Telefonkonferenz mit BY, BB, MV, NI und dem BMEL
 ZUr weiteren Abstimmung statt.

Ziel ist ein Beschluss des BR-Plenuins über eine Gesetzesinitiative i in seiner Sitzung sun
21. ‚Septeinber 2018.
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                      * Chapman-Rose, Matthias

   

 
 
  

Von:: . Arenz, Annika im Auftrag von Abteilungsleiter 3

Gesendet: Donnerstag, 14, Juni 2018 14:34

An: Referat 321

ce nterabteilungsleiterin 32

Betreff: WG: ERGÄNZUNG: TV PStS - 22.06.2018 Telko ı mit
Agrarsprachern der Bundesländer

Anlagen: a TV.paf

Wichtigkeit; - Hoch

Mit der Bitte um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen
AnnikaArenz .
Vorzimmer Abteilungsleiter 3
Telefon: 3463

Fax: 3341

E-Mail: AL3@bmel.bund.de

Von: Kirchner, Diana Im Auftrag von VorzimmerO2
Gesendet: Donnerstag, 14, Junt 2018 14:32

Ant Abtellungslelter 3
Cc: 04 Persönl. Referent St Dr. Aeikens; Abteilungsleiter & Sl z
Referent PSt Stübgen; 03 Persönl. Referent PSt Fuchtel; WEM R

Betreff: ERGÄNZUNG: TV PEIS - 22.06.2018 Teiko mit Agrarsprechern der Bundesländer
Wichtigkeit: Hoch.

Beker; 02 Persönl.

  

‘Bitte die Terminvorbereitung um 2 weitere Themen ergänzen:

PETA
Düngemittelverordnung

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
‚Diana Kirchner

: Büro .
Parlamentarischer Staatssekretär Michael Stübgen, MdB
Bundesministerlum für Ernährung und Landwirtschaft:
Wilhelmstr, 54, 10117 Berlin
Telefon: +49 30° / 18 529-4622
Fax! +49 30 / 18°529-4629
E-Mail; vorzimmerü2@bmel,bund,de
Internet: www.bmel.de
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                      Yon: Vertr. VZ 04

Gesendet: Dienstag, 12. Juni 2018 19 03
Ans Abteilungsleiter 3 .
Ce: Abteilungsleiter 6; 01-Persönl, Referentin BMin Klöckner; 02 Persönl, ‚Referent PS t Stübgen; 03 Persönl. Referent
PSt Fuchtel;

Betreff; TV PStS - 22, 06.2018 ‚Telko mit Agrarsprechern der Bundesländer

 

Mit der Ritte um Vorbereitung des Termins für Herrn PSt Stübgen.
Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung

Theophil Steicll

Büro Staatssekretär Dr, Hermann Onko Aeikens
Bundesministerium für Emmährung

und Landwirtschaft

Wilhelmstraße 54

10117 Berlin

Tel: 030-18529 -4612
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                      Btiro PSt Stübgen 02 ZZ BAT Ä 12, uni 2018
Tel:0023 abgesendt____

Termin
Perlamentarischer Staatssekretär Richnel Stühgen

Veranstakung: Telko mit Agrarsprechern der Bundesländer
Termin. 22.06.2018, 08:30 Uhr

Moe - a

Sonstiges:
‚Anlagen: {X} Veranstattungsinformetionen (vgl. Anlage) ,
Astrid Strehloi , an

nenn nn er denen en ihnen unbemerkt rennen erraten

 

He Stastewsekretär
‚mit der Bitte um Ferigung/Benennungiübersendung nsch € %0 GO-BEEL
I |

[] ektar Gesprechsuntenag
RX] Kurzvermerke IX) Themen: Aktueller Stand

    
     
 
   
 

 

Feikelkasteation,

   

DA Anmerkungen/Sons tere Thermen folgen uf. Anfang nächster Woche.
his zem: 49.08.2018 (Eingang Büro 02)

2, ÜkKople :

 

rennen Nee en nal ann Man amateur nen os nee ner Tr name ae ra nn

*% Terainwird  ..
TDJabgesagı u
- Diverlegt: / Ülneusr Or:
. Ülverschoben, neuer Termin nach nicht bekannt
[Jin Vertretung wahrgenommen durch

Diatig Kirchner
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                      BIN SIME FRAKrIOn

„Wo indesörbitsthun Lenin

SEAHLANKeSERAKen = HanralnAsenck-Fls 1 BIKE Hannner

An die
agrarpnlitischan Sprecher
der Fraktionen von CDU und CSU
in Bund und Länder
. sowie deren wissenschaftiiche Miterbeiter

 

Themenabfrage für eins Telefonkonferenz am 22. Juni 2018, 09:30 Uhr
Lishe Kolleginnen,
liebe Kollegen

nach unseren Treften in Kassel wird. 88 num wieder einmal Zeit sich über die aktunile agrar-
politische Lage zu unterhalten.

Geme möchte Ich Euch daher zu einer Teisfonkonferenz am Freitag, den 22, Jun! 2018 um
09:30 Uhr einladen.

. Damit kein Thema ‚unten rüber‘ wart möchten wir auch dieses Mal vorab Themenwürsche
sammeln,

 

‚Aktuelles auf Bundesebene,

r aussen

   
 
   

GRA-Fraktior in Hanneh-Ansnet4ainte 1 VERS FaRRG 113 3090 - 410% vehrsteräntidcau: rasch
Nieiewschsischen Landiog 39159 Hannayar Yesiest (RT) BO91 02 sehr Beau -akin.indareeh sone
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                      Seite 2

Mit der Bitte um Rückmeldung bis zum 31. Mai 2018 ar usgiuguä

.RSarsachsen.us) verbieibe ich bis dahin _

mit freundlichen Großen
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